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Ausschreibung

Im Jahre 2009 hat Deutschland das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen (UN) über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
unterzeichnet. Ziel dieser UN-BRK ist die gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen.

In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschieden zu sein – 
alle sind willkommen!

Der Karlsruher Inklusionspreis wurde von der Stadt Karlsruhe 
in Abstimmung mit der Jury „Karlsruher Inklusionspreis“ im 
Jahr 2015 zum ersten Mal ausgeschrieben.

Der Preis würdigt Maßnahmen und Aktivitäten, die dazu  
beitragen, Benachteiligungen von Menschen mit 
Beeinträchtigungen oder Behinderungen abzubauen und Vorurteile 
zu überwinden. Der Preis soll auch dazu beitragen, eine inklusive 
Stadtgesellschaft aufzubauen.

Preiswürdig sind besondere Aktivitäten

1. Einzelner, die sich für Menschen mit Behinderungen engagieren.

2. aus der Wirtschaft. Zum Beispiel Arbeitgeber, die Menschen mit 
einer Beeinträchtigung oder Behinderung beschäftigen, einstellen 
oder ausbilden.

3. von Einrichtungen/Institutionen/Organisationen wie Schulen, 
Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen für beispielsweise

 � Inklusion in Schulen
 � Inklusion in Kindertagesstätten
 � Barrierefreie Museen 

Ausschreibungsbedingungen

1. Die Ausschreibung ist offen gehalten. Bewerben können 
sich sowohl Einzelpersonen als auch Vereine, Betriebe und 
Organisationen. Auch Vorschläge für Dritte mit interessanten 
Projekten sind erwünscht.

2. Die Aktivitäten sollen Beispielcharakter besitzen und über 
Selbstverständlichkeiten hinausgehen.  
Sie sollen zur Nachahmung anregen.

3. Die Vorschläge sollten schriftlich eingereicht werden und eine 
Beschreibung der Aktivitäten enthalten. Gerne mit Presseartikeln, 
Fotografien oder sonstigen Dokumenten und Begründungen, 
warum die Preisverleihung gerechtfertigt ist.

4. Die Auszeichnung erfolgt durch eine Urkunde und ist mit 
einem Geldpreis verbunden.

5. Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury.

6. Ablehnungen werden nicht begründet. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Bewerbung

Bewerbungen können bis 30. April 2024 eingereicht werden an:

Stadt Karlsruhe 
Sozial- und Jugendbehörde 
Ernst-Frey-Straße 10, 76135 Karlsruhe

Telefon: 0721 133-5900  
Fax: 0721 133-5009 
E-Mail: behindertenbeauftragung@karlsruhe.de

Preisverleihung

Jury 

 � Industrie- und Handelskammer Karlsruhe
 � KVJS – Zweigstelle Karlsruhe – Integrationsfachdienst
 � Staatliches Schulamt Karlsruhe – Fachbereich Inklusion
 � Beirat für Menschen mit Behinderungen
 � Badischer Sportbund Nord e. V.
 � Sozialplanung der Stadt Karlsruhe
 � Kulturamt der Stadt Karlsruhe


